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geregelt ±strT~t>as betrifft auch die Verdachtigenbefrsgung . Wir 
wollendeshalb einige wesentliche,fOr die Durchführung der ~Ver~ 
dächtiqenbefragung bedeutungsvolle ,rechtliche Aspekte herausarbei
ten, deren Beachtung wahre Ergebnisse der Verdächtigenbefragung 
sichern hilft und darüber hinaus zur weiteren Festigung der 
Rechtssicherheit der Bürger beitragen kann:

- Der st ref prozessuale Grundsatz der BeweistOhrüncisof licht
der staatlichen Strafverfolauncsoroane eilt -auch im Prüfuncs-. . I . — . ■ .1. . ■ — n. ■ . . ■     .tm.  —< i - —     — ■ —»
verfshren . Demzufolge darf dem Verdächtigen in der Befragung 
nicht die Beweistührungspflicht auferlegt werden, er muß 
beispielsweise nicht beweisen, daß und warum die dem Unter- 
suchungsorgan vorliegenden Hinweise in bezug auf seine 
Person unwahr sind.

Der Verdächtige kann bei politisch-operativer Zweck
mäßigkeit über diese Rechtslage beĵ ŝ r'l’/und insbesondere 
darauf hingewiesen werden, daß. di#^äefTaqunq ihm Ge
legenheit geben soll, den entstandenen Verdacht zu ent
kräften, die Sachlage in ihren Gesämtzusammenhangen 
darzustellen und dergleicbeip. Er kann selbstverständlich 
Beweisanträge stellen ui^*^lles Vorbringen, was die 
Verdächtigung e n t U r ä § f ä n .
Ebenso wie in der Befphuldigtenvernehnung ist es auch in 

* der Befragung unzulässig , Aussagen des Verdächtigen ohne 
Prüfung als Sch.öt^beriauptungen zurückzuweisen oder als un
wahr hinzus teflön,.

- Die stastsbürnsrlichen Rechte des Verdächtigen sind zu wahren, 
sie dürfen im Zusammenhang.mit der Befragung nur in dem Maße 
eingeschränkt werden, wie das gesetzlich zulässig (Zuführung, 
Blutalkoholbestimmung, erkennungsdienstliche Maßnahmen) und 
unumgänglich ist. Insbesondere die Beeinträchtigung dar per
sönlichen Freiheit des Verdächtigen muß auf das für die Siche
rung der Durchführung der Befragung unbedingt erforderlichs 
Maß beschrankt bleiben.

Das Verfassungsgebot der Achtung und des Schutzes der 
Würde und Freiheit der Persönlichkeit^ ist bindend für 
alle staatlichen Organe und für jede Form staatlicher 
Tätigkeit, für das Strafverfahren ausdrücklich als straf- 
verfshrensrechtlicher Leitsatz und damit für alle Ver-,

3 Vgl. Lehrbuch "Strafverfahrensrecht", S. 83 - 
2 Vgl. Artikel 39 der Verfassung
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